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Kopftuchverbot im Job?  
Ein klares „Jein“!

euGh sTeLLT Weichen füR deuTsches ARbeiTsRechT ■ 
Der euGh hat in zwei aufsehenerregenden Urteilen über die 
Wirksamkeit von Kopftuchverboten durch private Arbeitgeber 
entschieden. In beiden Fällen wurde muslimischen Arbeitneh-
merinnen wegen des Tragens eines Kopftuches gekündigt. Die 
Unternehmen haben sich auf interne Regelungen bzw. eine 
Kundenbeschwerde berufen. Insbesondere der verhandelte Fall 
aus Belgien (EuGH, Urteil vom 14.3.17, Az.: C-157/15) ist mit 
der Aufstellung interner Regelungen hinsichtlich des Tragens 
religiöser Zeichen beachtenswert. benjamin Onnis, Rechts-
anwalt bei der Wirtschaftskanzlei fPs, diskutiert die Auswir-
kungen des EuGH-Urteils auf das deutsche Arbeitsrecht.

interne unternehmensregeln auf dem Prüfstand
Im konkreten Fall war eine muslimische Arbeitnehmerin 
als Rezeptionistin für ein privates Unternehmen tätig, das 
Bürodienstleistungen für Dritte erbringt. Im Unternehmen 
gilt eine interne Regel, wonach Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer am Arbeitsplatz keine sichtbaren Zeichen ihrer 
politischen, philosophischen oder religiösen Überzeugungen 
tragen durften. Die Arbeitnehmerin widersetzte sich dem 
Verbot, indem sie aus Glaubensgründen ein Kopftuch am 
Arbeitsplatz trug, und erhielt daraufhin eine Kündigung.

Der EuGH hat nun entschieden, dass durch die unternehme-
rische Regelung keine unmittelbare Benachteiligung vorlag. 
Schwieriger war für den EuGH jedoch die Frage zu beantwor-
ten, ob nicht eine mittelbare Diskriminierung durch das Verbot 
des Arbeitgebers anzunehmen war. Diese liegt vor, wenn ein 
neutrales Verbot tatsächlich dazu führt, dass Personen, etwa 
mit einer bestimmten Religion, in besonderer Weise benach-
teiligt werden. Eine mittelbare Diskriminierung ist dabei nicht 
anzunehmen, wenn sie durch ein rechtmäßiges Ziel gerecht-
fertigt und die Mittel zur Erreichung dieses Ziels angemessen 
und erforderlich waren. Der EuGH stellt fest, dass der Wunsch 
eines Arbeitgebers, den Kunden ein Bild der Neutralität zu 
vermitteln, zur unternehmerischen Freiheit gehört und somit 
grundsätzlich als rechtmäßig anzusehen ist. Angemessen und 
erforderlich ist die Umsetzung dann, wenn nur Arbeitnehmer 
von dem Verbot einbezogen werden, die mit Kunden in Kontakt 
treten sollen. Zur Angemessenheit zählt der EuGH auch, dass 
das Verbot gleichsam gegenüber allen Arbeitnehmern verschie-
dener religiöser Überzeugungen durchgesetzt wird. 

Auswirkungen auf das deutsche Arbeitsrecht
Die Feststellungen des EuGH sind auch im deutschen Ar-
beitsrecht zu beachten. Das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz ist eine nationale Umsetzung der europäischen Anti-
diskriminierungsrichtlinien. Da die Diskriminierungsbegriffe 
auf den Definitionen der EU-Richtlinien beruhen, sind sie 
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Kirkland & Ellis berät Bain Capital 
und Cinven bei Übernahme
fReshfieLds füR sTAdA TäTiG ■ Kirkland & ellis berät 
die Private-Equity-Investoren bain capital und cinven bei 
einem gemeinsamen öffentlichen Übernahmeangebot für den 
deutschen Pharmakonzern stada. Bain Capital und Cinven 
bieten 65,28 Euro zuzüglich 0,72 Euro Dividende je Stada-
Aktie (s. dazu auch PLATOW v. 12.4.). Vorstand und Auf-
sichtsrat gaben am 10.4.17 bekannt, das Angebot von Bain 
Capital und Cinven zu unterstützen. Mit einem Gesamtwert 
von 5,3 Mrd. Euro dürfte es eine der größten Private-Equity-
Transaktion sein, die je im deutschen Markt realisiert wurde.

Das Beraterteam von Kirkland & Ellis stand unter Feder-
führung der Münchener Partner Jörg Kirchner und benjamin 
Leyendecker (beide Private Equity/M&A). Unterstützt wurden 
sie von den Partnern Achim herfs, Anna schwander (beide 
Corporate), Wolfgang nardi (Finance), Oded schein (Tax, alle 
München) sowie weiteren Partnern aus dem Londoner Büro. 

Auf der Gegenseite wurde Verkäufer Stada im Bieterprozess 
von freshfields bruckhaus deringer LLP begleitet. Zum Be-
ratungsteam gehörten dabei u. a. die Partner christoph h. 
seibt, natascha doll (beide Gesellschaftsrecht/M&A, beide 
Hamburg) und Katrin Gaßner (Kartellrecht, Düsseldorf). ■

auch unionsrechtsautonom auszulegen. Somit werden deut-
sche Arbeitsgerichte den Feststellungen des EuGH folgen.

Bezüglich der Aufstellung interner Verbote des Arbeitgebers 
mit Blick auf politische oder religiöse Zeichen ist somit Fol-
gendes zu beachten: 1) Das Verbot nur bestimmter politischer 
oder religiöser Zeichen ist unzulässig. 2) Auch wenn der EuGH 
ein Verbot mit der Unternehmensfreiheit begründet, ist genau 
zu prüfen, für welche Mitarbeiter das Verbot gelten soll. Haben 
Arbeitnehmer beispielweise keinen Kontakt zu Kunden oder 
Dritten, ist ein Verbot nicht erforderlich. 3) Das Verbot darf 
nicht nur gegenüber bestimmten Arbeitnehmern durchgesetzt 
werden, sondern muss für alle Mitarbeiter gelten. ■

Baker McKenzie für Grünenthal tätig

eRWeRb vOn PhARmA-sTARTuP ■ baker mcKenzie hat die 
Grünenthal Gruppe bei der Übernahme der Adhesys medi-
cal Gmbh und ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft 
Adhesys medical inc. beraten. Adhesys Medical ist ein Start-
up-Unternehmen für Medizinprodukte und entwickelt Wund-
kleber zur äußeren und inneren Anwendung in der Chirurgie. 
Die Grünenthal Gruppe ist ein unabhängiges, forschendes 
Pharmaunternehmen in Familienbesitz mit Konzernzentrale 
in Aachen. Durch die Übernahme sichert sich Grünenthal die 
weltweiten Entwicklungs- und Vermarktungsrechte an einer 
innovativen Pipeline von chirurgischen Wundklebern sowie 
der zugrunde liegenden Technologieplattform. Die Trans-
aktion wurde am Tag ihrer Unterzeichnung auch vollzogen. 


